
Freitag, 19. Februar 2016     Seite 1 von 4 

 

 

 

Thema der Woche • Thema der Woche • Thema der Woche • Thema der Woche 

Die politische Lage in Deutschland   

Schwierige Lage verlangt eine gemeinsame Linie  
Große Unterschiede bei der Abschiebepraxis der Bundesländer 

Deutschland und Europa spüren die Auswir-
kungen der Globalisierung. Die wirtschaftli-
che Entwicklung von China bis in die USA wir-
ken sich auf unser Land aus, die Krisen um 
Europa beeinflussen den Zustand unseres 
Kontinentes, die Folgen von Krieg und Not in 
fernen Ländern erreichen uns unmittelbarer.  

Deutschland handelt solidarisch mit den Ge-
flüchteten und setzt sich für die Notleidenden 
in ihrer Heimat ein. Am sinnvollsten ist es, den 
Menschen vor Ort zu helfen, so dass sie sich 
gar nicht erst auf den langen Weg nach Eu-
ropa machen. Hier sind die Ergebnisse der 
Syrien-Geberkonferenz vom 4. Februar in 
London mit Zusagen von insgesamt etwa 9 
Milliarden Euro für die Flüchtlingshilfe weg-
weisend. Allein Deutschland beteiligt sich da-
ran bis 2018 mit insgesamt 2,3 Milliarden 
Euro. Bereits in 2016 werden wir 1,2 Milliar-
den Euro zur Verfügung stellen. Dies ist ein 
wichtiges Signal für die Menschen in Syrien 
und der Region. Es ist enorm schwierig, den 
syrischen Bürgerkrieg zu beenden, aber da-
ran arbeiten wir mit unseren Verbündeten und 
Partnern. Die Haltung Russlands und das 
russische Bombardement syrischer Städte 
und Dörfer führen jedoch leider nur dazu, 
dass sich weitere Flüchtlinge auf den Weg 
nach Europa machen. Die Friedensbemü-
hungen für Syrien sind ein mühsamer, aber 
lohnender Prozess. Wie rasch Einigkeit zu 
guten Resultaten führen kann, zeigt der durch 
die Bundesregierung herbeigeführte Einsatz 
der NATO gegen Schleuserkriminalität in der 
Ägäis. Mit unseren Bündnispartnern konnte 
vereinbart werden, dass die NATO durch Auf-
klärung und Seelagebilder die türkische und 
grie-chische Küstenwache sowie Frontex un-
terstützt. Beim Europäischen Rat am 18. und 

19. Februar geht es um die Handlungsfähig-
keit Europas. In Brüssel steht dabei u.a. auch 
der bessere Schutz der EU-Außengrenzen 
auf der Tagesordnung. 

Nach einem mühsamen Prozess haben wir in 
dieser Woche das Asylpaket II auf den Weg 
gebracht, das wir in der nächsten Sitzungs-
woche abschließend beraten wollen. Es trägt 
die klare Handschrift der Union. Damit erfolgt 
eine Beschleunigung der Asylverfahren, die 
für bestimmte Gruppen von Asylbewerbern 
wie etwa Personen aus sicheren Herkunfts-
staaten eingeführt wird. Eine Rückführung 
von ausreisepflichtigen Personen kann unmit-
telbar aus besonderen Aufnahmeeinrichtun-
gen heraus erfolgen. Weiterhin umfasst das 
Asylpaket II die Aussetzung des Familien-
nachzugs von subsidiär Schutzberechtigten 
für zwei Jahre, den Abbau von Rückführungs-
hindernissen aus gesundheitlichen Gründen 
sowie die Möglichkeit, die Flüchtlinge an In-
tegrationskosten zu beteiligen. Die SPD muss 
nun Farbe bekennen. Sie darf diese Einigung 
nun nicht über die von Ihnen mit den Grünen 
geführten Landesregierungen im Bundesrat 
verzögern. Das Gesetz zu den drei weiteren 
sicheren Herkunftsstaaten Marokko, Algerien 
und Tunesien werden wir auf Wunsch der 
SPD im normalen Gesetzgebungsverfahren 
behandeln. Hier kommt es bereits wegen rot-
grünen Zauderns zu unnötigen Verzögerun-
gen.  

Das Asylpaket II schafft weitere Vorausset-
zungen, die Zahl der Flüchtlinge zu begren-
zen. Aber auch bei Ausländern ohne Bleibe-
recht kann schon jetzt mehr erreicht werden. 
Zu einer spürbaren Verringerung der Flücht-
lingszahl gehört nämlich auch zwingend, 
dass diejenigen, denen ein Recht auf einen 
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Aufenthalt rechtskräftig versagt wurde, das 
Land auch verlassen müssten. Das erwarten 
die Bürger zu allererst. Bundesweit gelten 
hierfür dieselben Gesetze. Bei der Abschie-
bepraxis gibt es allerdings große Unter-
schiede zwischen den einzelnen Bundeslän-
dern. Während die unionsgeführten Länder in 
den letzten Monaten jede Anstrengung unter-
nommen und die Zahl der Rückführungen in 
Relation zur Zahl der ausreisepflichtigen Mig-
ranten deutlich gesteigert haben, bleiben die 
von Sozialdemokraten und Grünen regierten 
Länder deutlich zurück. Eine aktuelle Statis-
tik belegt, dass z.B. in Bayern auf jede Ab-
schiebung lediglich vier weitere Ausreise-
pflichtige kommen, was als hohe Abschie-
bequote gewertet wird. Eine ähnlich hohe 
Quote weist Hessen mit einem Verhältnis von 
1:5 auf. Niedersachsen liegt dagegen mit ei-
ner Quote von 1:16 am Ende der Auflistung. 
Schlusslicht ist Bremen mit einem Verhältnis 
von 1:62. Die von SPD und Grünen geführten 
Bundesländer müssen also ihre Anstrengun-
gen noch erheblich verstärken.    

Auffällig ist, dass Niedersachsens Minister-
präsident Weil stets andere zum Handeln 
auffordert und Ratschläge erteilt. Er selbst 
legt dagegen – wie auch seine gesamte Lan-
desregierung –  eine erstaunliche Tatenlosig-
keit an den Tag. Ob bei der Zustimmung zum 
Asylpaket II, bei der Abschiebung Ausreise-
pflichtiger oder der Ausweitung sicherer Her-
kunftsstaate: er zaudert, laviert, verschleppt 
oder handelt schlicht gar nicht. Zu einer 
nachhaltigen Begrenzung der Zahl der 
Flüchtlinge, die er mehrfach so vehement ge-
fordert hat,  kann er selbst beitragen, wenn er 
die von seinen Parteifreunden mitgetragenen 
Beschlüsse endlich unterstützt und gelten-
des Recht konsequent umsetzt. Dazu muss 
er nur endlich seine Lethargie überwinden. 

Nach den Ereignissen der Silvesternacht in 
Köln und anderen Städten ziehen wir die rich-
tigen Lehren. Zum einen können straffällige 
Ausländer künftig leichter abgeschoben wer-
den, zum anderen werden wir straffällige 
Asylbewerber schneller die Flüchtlingsaner-
kennung verweigern. Bei Asylsuchenden 
reicht künftig eine Freiheits- oder Jugend-
strafe von mindestens einem Jahr statt bisher 

von drei Jahren aus, um ihnen die Anerken-
nung zu verwehren. Für alle in Deutschland 
lebenden Ausländer gelten künftig schärfere 
Ausweisungsregeln. Bereits seit dem 1. Ja-
nuar 2016 gilt das neue Ausweisungsrecht, 
bei dem das Abschiebeinteresse gegen das 
Bleibeinteresse abgewogen wird. Künftig wird 
ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse 
bereits dann vorliegen, wenn ein Ausländer 
wegen bestimmter Straftaten rechtskräftig zu 
einer Freiheits- oder Jugendstrafe verurteilt 
worden ist, unabhängig davon, ob die Strafe 
zur Bewährung ausgesetzt ist. Das Auswei-
sungsinteresse ist dann bereits besonders 
schwerwiegend, wenn eine rechtskräftige 
Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugend-
strafe von mindestens einem Jahr erfolgt ist. 
Damit stellen wir sicher, dass nur diejenigen 
Personen Schutz und Unterstützung in 
Deutschland erhalten, die diese auch tatsäch-
lich verdienen.  

 

Die Woche im Parlament  

Regierungserklärung durch die Bundes-
kanzlerin zum Europäischen Rat am 18./19. 
Februar 2016 in Brüssel. Kernthema werden 
die vom Präsidenten des Europäischen Rates, 
Donald Tusk, vorgelegten Vorschläge aus An-
lass der Debatte um einen Verbleib Großbritan-
niens in der EU sein. Das Land strebt ein Refe-
rendum über seine EU-Mitgliedschaft an, der 
Zeitpunkt ist noch offen. Es liegt im Interesse 
Deutschlands, dass Großbritanniens Mitglied 
der EU bleibt. Als zweitgrößte Volkswirtschaft 
in der EU und strategischer Partner Deutsch-
lands auf zentralen Politikfeldern, wie dem EU-
Haushalt, Binnenmarkt, innere Sicherheit und 
den Freihandel, wäre ein Ausscheiden Groß-
britanniens ein herber Rückschlag. Unser Ziel 
ist deshalb klar: Deutschland muss bei dem eu-
ropäischen Rat die Mittel der Diplomatie nutzen 
und die Einigungsbemühen unterstützen. Ne-
ben den Beratungen zu Großbritannien wid-
men sich die Staats- und Regierungschefs der 
EU-Staaten der Bewältigung der Migrations- 
und Flüchtlingskrise in Europa. Hierbei wird es 
insbesondere um den besseren Schutz der 
EU-Außengrenzen gehen. 
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Erstes Gesetz zur Novellierung der Finanz-
marktvorschriften auf Grund europäischer 
Rechtsakte (Erstes Finanzmarktnovellie-
rungsgesetz – 1. FimanoG). In 1. Lesung ha-
ben wir einen Gesetzentwurf zur Umsetzung 
europarechtlicher Vorgaben zur verbesserten 
Transparenz sowie Integrität der Märkte und ei-
nes effektiven Anlegerschutzes beraten. Diese 
Vorgaben waren nach der Finanzkrise des Jah-
res 2008 erstellt worden. Der Gesetzentwurf 
sieht Änderungen bei der Marktmissbrauchsre-
gulierung vor, die durch neuartige Handels-
plattformen und technologische Neuerungen 
wie dem Hochfrequenzhandel erforderlich wer-
den. Verbessert wird u.a. die Überwachung 
von Marktmissbrauch auf Warenderivate-
märkte und bei Benchmarks. Außerdem wer-
den die Meldepflichten von Emittenten ausge-
weitet und die Überwachungs- und Eingriffsbe-
fugnisse der Aufsichtsbehörden gestärkt. 
Gleichzeitig vereinheitlichen und verschärfen 
wir die Möglichkeiten der Sanktionierung im 
Falle des Insiderhandels und der Marktmanipu-
lation.  

Kfz-Emissionen senken und deutsche Auto-
mobilindustrie stärken. Unser Antrag fordert 
eine Verbesserung der Aussage-kraft von 
Emissionstests und mehr Transparenz bei der 
Durchführung. Ziel ist eine weitere Senkung 
von Kfz-Emissionen und zugleich eine Stär-
kung der deutschen Automobilindustrie, wobei 
die Reputation dieser nicht durch illegale Mani-
pulationen riskiert werden sollte. Der Antrag 
fordert die Bundesregierung auf, Maßnahmen 
zu ergreifen, um das Vertrauen der Verbrau-
cher in die Automobilindustrie wiederherzustel-
len und für erhöhte Transparenz Sorge zu tra-
gen.  

Europäisches System der Finanzaufsicht 
effizient weiterentwickeln. Wir fordern die 
Bundesregierung mit unserem Antrag auf, da-
für Sorge zu tragen, dass die Maßnahmen der 
drei in Folge der Finanzkrise geschaffenen Eu-
ropäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) transpa-
rent sind und dem europäischen Prinzip der 
Subsidiarität folgen. Sie sollen gleichzeitig den 
Proportio-nalitätsgrundsatz noch stärker be-
achten und somit gerade kleine und mittlere 
Banken wie Volksbanken und Sparkassen 
nicht überfordern. Ebenso wollen wir, dass die 
ESAs die ihnen zugewiesenen Finanzmittel ef-
fizient nutzen, ihr Mandat nicht überdehnen 

und zentrale Forderungen auch auf Deutsch 
formulieren. 

Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobili-
enkreditrichtlinie. In 2./3. Lesung behandel-
ten wir einen Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung, mit dem die Umsetzung der Wohnimmo-
bilienkredit-Richtlinie erfolgt. Die Richtlinie ver-
bessert den Verbraucherschutz bei Immobiliar-
Verbraucherdarlehen, indem den Banken 
Pflichten zur Information und Dokumentation 
übertragen und Verbote der Kopplung von Kre-
dit- mit anderen Finanzgeschäften festge-
schrieben werden. Gleichzeitig werden die In-
formationspflichten bei der Finanzberatung er-
höht. Der Verbraucher wird außerdem durch 
eine von den Banken durchzuführende Kredit-
würdigkeitsprüfung vor Überschuldung ge-
schützt. Im Falle der Nichtachtung dieser Re-
gelung erhält der Kreditnehmer ein Sonderkün-
digungsrecht. 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter 
deutscher Streitkräfte an der EU-geführten 
Ausbildungs- und Beratungsmission EUTM 
Somalia auf Grundlage des Ersuchens der 
somalischen Regierung mit Schreiben vom 
27. November 2012 und 11. Januar 2013 so-
wie der Beschlüsse des Rates der Europäi-
schen Union vom 15. Februar 2010 und 22. 
Januar 2013 in Verbindung mit den Resolu-
tionen 1872 (2009) und 2158 (2014) des Si-
cherheitsrates der Vereinten Nationen. Im 
Rahmen der europäischen Ausbildungs- und 
Beratungsmission wird mit dem Einsatz dem 
Ersuchen der somalischen Regierung vom 
27.11.2012 und 11.02.2013 an die EU sowie 
den Beschlüssen des Rates der EU vom 
15.02.2010, 22.01.2013 und 16.03.2015 Folge 
geleistet. Der Einsatz erfolgt im System gegen-
seitiger kollektiver Sicherheit nach Art. 24 
Abs.2 Grundgesetz. Das Mandat soll mit unver-
änderter Personalobergrenze von 20 Soldaten 
bis zum 31.03.2017 verlängert werden. Ziel der 
EUTM Somalia ist die Ausbildung somalischer 
Streitkräfte und eine politische Stabilisierung 
durch den Aufbau von staatlichen – möglichst 
selbsttragenden – Strukturen. Begleitende mi-
litärische Einsätze oder gar direkte militärische 
Unterstützung somalischer Streitkräfte sind 
nicht Teil des Mandats. Die Stabilisierung von 
Staaten und ein präventives Vorgehen gegen 
Staatenzerfall liegen im Interesse Deutsch-
lands und der EU. 
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Gesetz zur Änderung des Wasserhaushalts-
gesetzes zur Einführung von Grundsätzen 
für die Kosten von Wasserdienstleistungen 
und Wassernutzungen sowie zur Änderung 
des Abwasserabgabengesetzes. Der Ge-
setzentwurf, der in 2./3. Lesung beschlossen 
wurde, sieht die Umsetzung von Begriffsdefini-
tionen vor und regelt die Deckung von Kosten 
für Wasserdienstleistungen. Die EU-
Mitgliedstaaten müssen auch wirt-schaftliche 
Maßnahmen ergreifen, um den Zielen der Eu-
ropäischen Wasserrahmenrichtlinie Rechnung 
zu tragen. Dabei kann das Verursacherprinzip 
als Maßstab dienen. Die europäischen Rege-
lungen werden nun wortgetreu umgesetzt.  

Gesetz zur erleichterten Ausweisung von 
straffälligen Ausländern und zum erweiter-
ten Ausschluss der Flüchtlingsanerken-
nung bei straffälligen Asylbewerbern. Der 
Gesetzentwurf, den wir in 1. Lesung als Konse-
quenz aus den Ereignissen in Köln in der Sil-
vesternacht beraten, wird – wie bereits oben 
dargestellt – die Ausweisung straffälliger Aus-
länder erleichtern und Regelungen enthalten, 
mit denen straffälligen Asylbewerbern leichter 
die Flüchtlingseigenschaft verwehrt werden 
kann.  

Gesetz zur Einführung beschleunigter Asyl-
verfahren („Asylpaket II“). In 1. Lesung wer-
den Änderungen im Asylgesetz, Aufenthaltsge-
setz und im Asylbewerberleistungsgesetz be-
raten. Sie umfassen neben beschleunigten 
Asylverfahren für Asylbewerber aus sicheren 
Herkunftsstaaten, Folgeantragsteller und ihren 
Mitwirkungspflichten nicht nachkommende 
Asylbewerber auch die entsprechenden zur 
Durchführung dieser Maßnahme eingerichte-
ten Aufnahmeeinrichtungen. Zudem werden 
wir den Familiennachzug für subsidiär Schutz-
berechtigte für zwei Jahre aussetzen. Flücht-
linge können an den Kosten für Integrations-
maßnahmen beteiligt werden. 

Daten und Fakten 

Chemiebranche im Aufschwung. Der Com-
merzbank-Branchenreport Chemie prognosti-
ziert für das Jahr 2016 Produktionszuwächse in 
der gesamten Branche. Besonders der Bedarf 
an höherwertigen Spezialchemikalien, die vor 
allem von mittelständischen Anbietern herge-

stellt werden, soll demnach um knapp 3% an-
steigen. Neben der durch das industrielle 
Wachstum der Schwellenländer bedingten er-
höhten Nachfrage nach höherwertigen Che-
mieprodukten sieht der Report insbesondere 
auch das hohe Niveau heimischer Forschungs-
einrichtungen sowie einem breiten einheimi-
schen Abnehmerkreis, etwa aus der Kunst-
stoffverarbeitung oder der Automobilindustrie, 
als Grund für diesen Zuwachs. Auch die mehr-
heitlich größeren Unternehmen der Sparte 
Grundstoffchemie sind durch den Öl-preisrück-
gang und die verstärkte Nutzung alternativer 
Ressourcen wieder wettbewerbsfähiger. Hier 
rechnet man entgegen der vergangenen Jahre, 
die durch Kapazitäts- und Produktionsrück-
gänge gekennzeichnet waren, wieder mit ei-
nem leichten Wachstum von 0,5%. (Quelle: 
Commerzbank-Branchenreport Chemie) 
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